


  

  

 

 

 

 

 

 

  

Ordnung über die Änderung der BPO  
für den Fachbereich Sozialversicherung 
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
am Standort Hennef 

vom 26.03.2009 

  

  

   

 

  

  

  

Aufgrund des § 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) erlässt der 

Fachbereichsrat des Fachbereichs Sozialversicherung am Standort Hennef der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg folgende Ordnung: 
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Die BPO des Fachbereichs Sozialversicherung i.d.F v. 30.7.2008 wird wie folgt geändert: 

 

1. § 22 Abs. 1 wird folgender Satz 5 angefügt:  

„In Absprache mit den Prüfern sind eventuelle Anhänge und das Literatur- und 

Quellenverzeichnis sowie Kopien der verwerteten Online-Quellen in digitaler Form auf 

einem Datenträger anzufügen.“ 

2. In § 24 Abs. 6 Satz 1 werden die Worte „in der Regel“ durch „grundsätzlich“ ersetzt. 

3. Nach § 24 Abs. 6 Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 eingefügt: 

„Jede Überschreitung ist dem Dekan gegenüber im Einzelfall schriftlich zu begründen. 

Bei ausreichender Begründung genehmigt der Dekan die Überschreitung der Frist im 

Ausnahmefall.“ 

4. Aus § 24 Abs. 6 Satz 3 wird Satz 5. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates vom 26.03.2009 

Hennef, den 26.03.2009 

 

Prof. Dr. Laurenz Mülheims 

Dekan des Fachbereichs Sozialversicherung 


